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Die Stadtvertretung der Stadt Schönberg hat am 25.04.2019 Beschluss zur Aufstellung der 
1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 014.1 – 2. Teil für das Wohngebiet „Wohnpark am 
Bünsdorfer Weg“ gefasst. Das Planungsziel besteht in der Schaffung der 
planungsrechtlichen Voraussetzungen für die Errichtung einer Kindertagesstätte sowie die 
Änderung der Erschließungsstruktur verbunden mit der Neuordnung der Grundstücke im 
Änderungsbereich. Die 1. Änderung des Bebauungsplan Nr. Nr. 014.1 – 2. Teil wurde als 
Bebauungsplan unter Einbeziehung von Außenbereichsflächen in das beschleunigte 
Verfahren nach § 13b BauGB aufgestellt. Von der Durchführung einer Umweltprüfung nach § 
2 Abs. 4 BauGB und dem Umweltbericht nach § 2a BauGB wurde abgesehen.

Im wirksamen Flächennutzungsplan der Stadt Schönberg ist die Fläche der 1. Änderung des 
Bebauungsplanes Nr. 014.1 – 2. Teil für das Wohngebiet „Wohnpark am Bünsdorfer Weg“ 
als Wohnbaufläche dargestellt. Die Aufstellung des Bebauungsplanes entspricht dem 
Entwicklungsgebot gemäß § 8 Abs. 2 BauGB.

Die Stadtvertretung der Stadt Schönberg hat in ihrer Sitzung am 17.12.2020 das 
städtebauliche Konzept des Bebauungsplanes gebilligt und zur frühzeitigen Unterrichtung 
der Öffentlichkeit bestimmt. Die Öffentlichkeit konnte sich in der Zeit vom 16.03.2021 bis 
15.04.2021 im Amt Schönberger Land über die allgemeinen Ziele und Zwecke sowie die 
wesentlichen Auswirkungen der Planung unterrichten. Die Information der berührten 
Behörden und Träger öffentlicher Belange über die allgemeinen Ziele und Zwecke sowie die 
wesentlichen Auswirkungen der Planung ist durch das Amt Schönberger Land für die Stadt 
Schönberg erfolgt. Die vorgetragenen Belange wurden geprüft und überwiegend in den 
Entwurfsunterlagen beachtet. Nachfolgend wurde der Entwurf der 1. Änderung des 
Bebauungsplanes erarbeitet. Im Rahmen der weiteren Planbearbeitung kam es darauf an, 
die Anforderungen an die Ver- und Entsorgung und die Herstellung der Verkehrsanlagen 
abzustimmen.

Die Stadtvertretung der Stadt Schönberg hat am 24.05.2022 den Entwurf der 1. Änderung 
des Bebauungsplanes Nr. 014.1 – 2. Teil im Verfahren nach § 13b BauGB gebilligt und zur 
Auslegung bestimmt.

Die Öffentlichkeitsbeteiligung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB wurde im Zeitraum vom 05.07.2022 
bis einschließlich 09.08.2022 im Amt Schönberger Land durchgeführt. Mit Schreiben vom 
23.06.2022 wurden die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 
2 BauGB beteiligt. Die Abwägungsvorschläge wurden durch die Stadtvertretung in ihrer 
Sitzung am 10.11.2022 beraten und entschieden. Mit der Fortschreibung und 
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Weiterbearbeitung der technischen Planung ergaben sich weitere Ergänzungen der 
Abwägung Die Abwägungsentscheidung wurde zudem durch Klarstellungen und 
Ergänzungen zu den Stellungnahmen des Landkreises Nordwestmecklenburg, des 
Staatlichen Amtes für Landwirtschaft und Umwelt Westmecklenburg und des Landesamtes 
für Umwelt, Naturschutz und Geologie M-V ergänzt.

Die Ergebnisse der Abwägungsentscheidungen wurden in den Satzungsunterlagen 
berücksichtigt. Es ergeben sich Klarstellungen in den textlichen Festsetzungen und 
Ergänzungen in der Begründung.

Für die Gemeinbedarfsfläche ist für eine rechtssichere Höhenfestsetzung der untere 
Bezugspunkt gemäß den Bauantragsunterlagen in die Planzeichnung zu übernehmen. Die 
Überschreitungsregelung zu Begrenzung der Aufschüttungen im Teilgebiet WA 2 wird 
rechtseindeutig klargestellt.

Es ergeben sich folgende Klarstellungen aus der technischen Planung. Innerhalb der 
öffentlichen Grünfläche in Angrenzung an den öffentlichen Parkplatz ist nunmehr eine Fläche 
für eine Trafostation zur Gebietsversorgung zu berücksichtigen. Zur Rechtsklarheit werden 
die gemäß technischer Planung vorgesehen Stellplätze innerhalb der Fläche für den 
Gemeinbedarf als solche gekennzeichnet.

In der Begründung erfolgen Klarstellungen, die sich aus dem Erläuterungsbericht der 
technischen Planung zur Ableitung des Niederschlagswassers unter Berücksichtigung der 
am 24.04.2023 erteilten wasserrechtlichen Erlaubnis ergeben. Hierbei sind zusätzliche 
Bedingungen bei Umsetzung der vorliegenden technischen Planung für die Baugrundstücke 
der Wohnbauflächen Nr. 2 bis 5 (westliche Grundstücke) im Teilgebiet WA2 und für das 
Grundstück Nr. 14 (nordöstliches Grundstück) im Teilgebiet WA1 zu beachten. Hierzu erfolgt 
ein gesonderter Hinweis.

Die Begründung wird dahingehend ergänzt, dass die Schutzansprüche eines allgemeinen 
Wohngebietes unter Berücksichtigung der schalltechnischen Untersuchungen gewährleistet 
werden können.

In der Begründung wurden die Aussagen zu den festgesetzten Ausgleichsmaßnahmen des 
Ursprungsbebauungsplanes, deren Umsetzung und die Sicherung der noch nicht realisierten 
Ausgleichsmaßnahmen ergänzt.

Die Neuzuteilung der Flächen erfolgt gemäß Umlegungsverfahren. Hierzu wird die Fläche für 
die Gasstation entsprechend erweitert und ergänzt. Ebenso wird die Druckminderstation des 
Zweckverbandes entweder im Bereich der Ver- und Entsorgungsfläche oder im Bereich der 
Straßenverkehrsfläche liegen. Eine Regelung hierzu erfolgte dahingehend, dass die 
Umlegungsstelle mitgeteilt hat, dass der Schacht später auf einem öffentlichen Grundstück 
liegen wird. Es handelt sich hier um eine deklaratorische Anpassung und Übernahme der 
Erkenntnisse aus dem Umlegungsverfahren.

Für die Umsetzung der Planung ist die Erschließungsvereinbarung mit dem Zweckverband 
Grevesmühlen erforderlich, die neben der Ver- und Entsorgung die Regelung zur 
Löschwassersicherung und zu Schutzmaßnahmen am Abwasserpumpwerk beinhaltet. Das 
Abwasserpumpwerk ist mit einem Biofilter auszustatten, der eine nahezu vollständige 
Reduktion der Geruchsimmissionen gewährleisten kann. Die Sicherung des dauerhaften 
Einbaus eines Biofilters ist zu gewährleisten. Die Erschließungsvereinbarung ist vor dem 
Satzungsbeschluss abzuschließen.

Über die Ergebnisse der Abwägung hinaus, sind keine weiteren Änderungen des 
Bebauungsplanes erforderlich. Die Klarstellungen und Ergänzungen machen ein erneutes 
Beteiligungsverfahren nicht erforderlich. Damit liegen die Voraussetzungen dafür vor, die 1. 
Änderung des Bebauungsplanes Nr. 014.1 - 2. Teil für das Wohngebiet „Wohnpark am 
Bünsdorfer Weg“ als Satzung zu beschließen.

Das Planverfahren wird mit dem Satzungsbeschluss der Stadtvertretung abgeschlossen. Der 
Satzungsbeschluss ist gemäß § 10 Abs. 3 BauGB ortsüblich bekannt zu machen. 
Voraussetzung für die Bekanntmachung sollte der Abschluss des städtebaulichen Vertrages 
sein.
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Beschlussvorschlag

1. Gemäß § 10 Abs. 1 BauGB beschließt die Stadtvertretung der Stadt Schönberg die 1. 
Änderung des Bebauungsplanes Nr. 014.1 - 2. Teil für das Wohngebiet „Wohnpark am 
Bünsdorfer Weg“ in der Stadt Schönberg, bestehend aus der Planzeichnung – Teil A 
und den textlichen Festsetzungen im Text Teil B, als Satzung.

2. Die Begründung zur Satzung über die 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 014.1 - 2. 
Teil der Stadt Schönberg für das Wohngebiet „Wohnpark am Bünsdorfer Weg“ wird 
gebilligt.

3. Die Verwaltung wird beauftragt, den Beschluss der Satzung über die 1. Änderung des 
Bebauungsplanes Nr. 014.1 – 2. Teil der Stadt Schönberg für das Wohngebiet 
„Wohnpark am Bünsdorfer Weg“ gemäß § 10 Abs. 3 BauGB ortsüblich bekannt zu 
machen.

Finanzielle Auswirkungen

Die Kosten sind gem. städtebaulichen Vertrag geregelt.

Anlage/n
1 Anlage 1 - B-Plan Nr. 14.1 - 2. Teil „Wohnpark am Bünsdorfer Weg“ - Planteil A 

(A3/A4) (öffentlich)

2 Anlage 2 - B-Plan Nr. 14.1 - 2. Teil „Wohnpark am Bünsdorfer Weg“ - Textteil B 
(öffentlich)

3 Anlage 3 - B-Plan Nr. 14.1 - 2. Teil „Wohnpark am Bünsdorfer Weg“ - 
Begründung (öffentlich)
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Geltungsbereich des 
Bebauungsplanes
Nr. 014.1 - 1. Teil 

Geltungsbereich des 
Bebauungsplanes
Nr. 014.1 - 2. Teil 

Geltungsbereich der

Bebauungsplanes
Nr. 014.1 - 2. Teil 

SATZUNG

BESCHLUSSVORLAGE
SATZUNG  HA

Quelle: www.gaia-mv.de
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I. FESTSETZUNGEN
Planzeichen

ART DER BAULICHEN NUTZUNG

Allgemeine Wohngebiet

Rechtsgrundlagen

I

GRZ 0,30

max

max

TH     = 4,00m

FH     = 9,00m

Abweichende Bauweise 

Offene Bauweise 

Baugrenze

E

o

a

WA

Verkehrsberuhigter Bereich,

- privat

Bereich ohne Ein- und Ausfahrt

Gasreglerstation

Trafo

p

Saum/Hecke

Wiese

Parkanlage

16,02

K

p
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Wiese

Parkanlage

Umgrenzung von Schutzgebieten und Schutzobjekten
im Sinne des Naturschutzrechts

M-V/LINFOS-MV02477

SONSTIGE PLANZEICHEN

5

WA1 Kennzeichnung des Baugebietes nach lfd. Nr.

Sichtdreieck

WS

St

Hydrant
C9045-1002

M

Abgrenzung unterschiedlicher Nutzung, z.B. von Bauge-

innerhalb eines Baugebietes

zuhalten sind,
(WS - Wurzelschutzabstand, Kronentraufe + 1,50 m)

II. DARSTELLUNGEN OHNE NORMCHARAKTER

Vermutlicher Verlauf von Leitungen,
- unterirdisch 

Vermutliche Lage des Hydranten des Zweckverbandes 

  

Weide
S=3x0,45
K=8

15,08

487
1

1
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S                                           P                                                          Kfz                                                                               P                               S

Kfz SS G

Schnitt B - B 

S                  Kfz / R / F                            S
V

Geplante Regelquerschnitte

Schnitt A1 - A1

KfzG SS
Hecke

Legende
V
Kfz
G
R
F
P
S

- verkehrsberuhigter Bereich
- Kraftfahrzeuge
- Geh- und Radweg
- Radfahrer

- Parken
- Sicherheitsstreifen

Parkplatz
Schnitt C - C

Schnitt A2 - A2

Parkplatz, alternative Variante

                                      P                                                                        Kfz                                                                               P                  
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1. Aufgestellt aufgrund des Aufstellungsbeschlusses der Stadtvertretung vom ........................... Die orts bliche 
Bekanntmachung des Aufstellungsbeschlusses ist durch Ver ffentlichung im amtlichen Bekanntmachungsblatt am 

 erfolgt. Die Aufstellung der Satzung ber die 1. nderung des Bebauungsplanes erfolgt nach den 
Bestimmungen des  13b BauGB,  13a BauGB gilt entsprechend. In der Bekanntmachung wurde gem   13a 
Abs. 3 BauGB darauf hingewiesen, dass die Aufstellung des Bebauungsplanes im beschleunigten Verfahren ohne 
Durchf hrung einer Umweltpr fung nach  2 Abs. 4 BauGB erfolgen soll und wo sich die ffentlichkeit ber die 
allgemeinen Ziele und Zwecke sowie die wesentlichen Auswirkungen der Planung unterrichten kann. 

 
2. Die Stadtvertretung hat am  das st dtebauliche Konzept zur 1. nderung des Bebauungsplanes 

Nr. 014.1 - 2.Teil gebilligt und zur fr hzeitigen Unterrichtung der ffentlichkeit sowie der ber hrten Beh rden und 
sonstigen Tr ger ffentlicher Belange bestimmt. 

 
3. Die fr hzeitige Unterrichtung der ffentlichkeit gem   13a Abs. 3 Nr. 2 BauGB ber die allgemeinen Ziele und 

Zwecke sowie die wesentlichen Auswirkungen der Planung ist vom .bis einschlie lich 
 im Amt Sch nberger Land durchgef hrt worden. Die fr hzeitige Unterrichtung der ffentlichkeit 

ist durch Ver ffentlichung im amtlichen Bekanntmachungsblatt am  orts blich bekanntgemacht worden. 
 

4. Die f r die Raumordnung und Landesplanung zust ndige Stelle ist beteiligt worden. 
 

5. Die ber hrten Beh rden  und sonstigen Tr ger ffentlicher Belange sowie die Nachbargemeinden sind mit 
Schreiben vom  fr hzeitig zur u erung und Stellungnahme aufgefordert worden. 

 
6. Die Stadtvertretung hat am .............................  den Entwurf der 1. nderung des Bebauungsplanes Nr. 014.1 - 

2.Teil mit Begr ndung gebilligt und zur Auslegung bestimmt. 
 
7.    Die Beh rden und sonstigen Tr ger ffentlicher Belange sind gem   4 Abs. 2 BauGB mit Schreiben vom 

..................... zur Abgabe einer Stellungnahme aufgefordert worden. 
       
8. Der Entwurf der 1. nderung des Bebauungsplanes Nr. 014.1 - 2.Teil, bestehend aus Planzeichnung Teil A und 

den textlichen Festsetzungen im Text Teil B mit den rtlichen Bauvorschriften sowie die zugeh rige Begr ndung 
haben in der Zeit vom ............................ bis einschlie lich .............................w hrend folgender Zeiten montags bis 
donnerstags 09:00 Uhr bis 12:00 Uhr, dienstags und donnerstags 14:00 Uhr bis 18:00 Uhr, nach  3 Abs. 2 BauGB 
im Amt Sch nberger Land, Fachbereich IV, ffentlich ausgelegen. Die ffentliche Auslegung ist mit dem Hinweis, 
dass Stellungnahmen w hrend der Auslegungsfrist von jedermann schriftlich oder zur Niederschrift vorgebracht 
werden k nnen, im amtlichen Bekanntmachungsblatt am orts blich bekanntgemacht worden. 
In der Bekanntmachung der ffentlichkeitsbeteiligung wurde darauf hingewiesen; dass nicht innerhalb der 

ffentlichen Auslegungsfrist abgegebene Stellungnahmen bei der Beschlussfassung ber die 1. nderung des 
Bebauungsplanes unber cksichtigt bleiben k nnen, sofern die Stadt Sch nberg deren Inhalt nicht kannte und nicht 
h tte kennen m ssen und deren Inhalt f r die Rechtm igkeit des Bebauungsplanes nicht von Bedeutung ist. Die 
Beh rden und sonstigen Tr ger ffentlicher Belange wurden ber die ffentlichkeitsbeteiligung unterrichtet. Der 
Inhalt der Bekanntmachung und die nach  3 Abs. 2 Satz 1 BauGB auszulegenden Unterlagen wurden erg nzend 
unter https://www.schoenberger-land.de/Bekanntmachungen/Auslegungen in das Internet eingestellt. 

   
 
 Sch nberg, den ..........................                                                                                      .......................................... 
                                                                                     (Siegel)                                                                 B rgermeister 
 
 
7. Der katasterm ige Bestand im Geltungsbereich der 1. nderung des Bebauungsplanes Nr. 014.1 - 2.Teil am 

.................................... wird als richtig dargestellt bescheinigt. Hinsichtlich der lagerichtigen Darstellung der 
Grenzpunkte gilt der Vorbehalt, dass eine Pr fung nur grob anhand der rechtsverbindlichen Liegenschaftskarte 
(ALKIS-Pr sentations-ausgabe) erfolgte. Regressanspr che k nnen hieraus nicht abgeleitet werden.  

    
 
        .., den.....................                                                              .......................................... 
                                                                                                                                  (Stempel)                    Unterschrift 
 
 
8. D ie Stadtvertretung hat die fristgem  abgegebenen Stellungnahmen der ffentlichkeit, der Beh rden und 

sonstigen Tr ger ffentlicher Belange sowie der Nachbargemeinden in ihrer Sitzung am ........................ und 
erg nzend am  gepr ft. Das Ergebnis ist mitgeteilt worden. 

 
9. Die 1. nderung des Bebauungsplanes Nr. 014.1 - 2.Teil, bestehend aus der Planzeichnung Teil A und den 

textlichen Festsetzungen im Text Teil B mit den rtlichen Bauvorschriften, wurde am ........................ von der 
Stadtvertretung als Satzung beschlossen. Die Begr ndung zur 1. nderung des Bebauungsplanes Nr. 014.1 - 2.Teil 
wurde durch einfachen Beschluss der Stadtvertretung vom ......................... gebilligt. 

 
 
 Sch nberg, den ..........................                                                                                      .......................................... 
                                                                                     (Siegel)                                                                 B rgermeister 
 

VERFAHRENSVERMERKE
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wurde durch einfachen Beschluss der Stadtvertretung vom ......................... gebilligt. 
 
 
 Sch nberg, den ..........................                                                                                      .......................................... 
                                                                                     (Siegel)                                                                 B rgermeister 
 
 
10. Die Bebauungsplansatzung, bestehend aus der Planzeichnung Teil A und den textlichen Festsetzungen im Text 

Teil B mit den rtlichen Bauvorschriften, wird hiermit ausgefertigt. 
 
 
 Sch nberg, den ..........................                                                                                      .......................................... 
                                                                                     (Siegel)                                                                 B rgermeister 
 
 
 
11. Der Beschluss der Satzung ber die 1. nderung des Bebauungsplanes Nr. 014.1 - 2.Teil durch die 

Stadtvertretung sowie die Stelle, bei der der Plan mit Begr ndung auf Dauer w hrend der ffnungszeiten f r den 
Publikumsverkehr eingesehen werden kann und ber den Inhalt Auskunft zu erhalten ist, sind durch 
Ver ffentlichung im amtlichen Bekanntmachungsblatt am .................................... orts blich bekanntgemacht 
worden. In der Bekanntmachung ist auf die M glichkeit der Geltendmachung der Verletzung von Verfahrens-  und   
Formvorschriften und  von  M ngeln  der  Abw gung einschlie lich der sich ergebenden Rechtsfolgen (  215 
Abs. 2 BauGB) sowie auf die M glichkeit, Entsch digungsanspr che geltend zu machen und das Erl schen 
dieser Anspr che (  44 BauGB) und weiter auf die Bestimmungen des  5 Abs. 5 Kommunalverfassung des 
Landes Mecklenburg  Vorpommern (KV M-V) hingewiesen worden.  
Die Satzung ist mit der Bekanntmachung in Kraft getreten. 

 
 
 Sch nberg, den ..........................                                                                                      .......................................... 
                                                                                     (Siegel)                                                                 B rgermeister 

 
    

SATZUNG  
BER DIE 1. NDERUNG DES BEBAUUNGSPLANES NR. 014.1  2.TEIL F R DAS  

WOHNGEBIET WOHNPARK AM B NSDORFER WEG  DER STADT SCH NBERG  
IM VERFAHREN NACH  13B BAUGB 
GEM SS  10 BAUGB UND  86 Abs. 1 und 3 LBauO M-V 
 
Aufgrund des  10 des Baugesetzbuches (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 03. 
November 2017 (BGBl. I S. 3634), zuletzt ge ndert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 26. April 2022 
(BGBI. I S. 674) sowie nach der Landesbauordnung Mecklenburg-Vorpommern (LBauO M-V) in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 15. Oktober 2015 (GVOBl. M-V 2015, S. 344), zuletzt ge ndert 
durch Gesetz vom 26. Juni 2021 (GVOBl. M-V S. 1033), wird nach Beschlussfassung durch die 
Stadtvertretung der Stadt Sch nberg vom ................................. folgende Satzung ber die 1. nderung 
des Bebauungsplanes Nr. 014.1  2. Teil f r das Wohngebiet Wohnpark am B nsdorfer Weg  der Stadt 
Sch nberg,  bestehend  aus der  Planzeichnung (Teil A)  und den textlichen Festsetzungen im Text 
(Teil B) mit den rtlichen Bauvorschriften erlassen.    
   

 

Seite 11 von 64



Planungsstand: Beschlussvorlage Satzung HA 30.05.2023 

TEIL B  TEXT 
 

Nr. 014.1  
 im 

 
 
 
I. PLANUNGSRECHTLICHE FESTSETZUNGEN 
 
1.  ART DER BAULICHEN NUTZUNG 
  4 ) 
 
1.1 In dem allgemeinen Wohngebiet mit den Teilgebieten WA 1 und WA 2 sind folgende 

 
-  
- - und 

Speise  
-  

 
1.2 In dem allgemeinen Wohngebiet mit den Teilgebieten WA1 und WA2 sind die 

  
- Betriebe des Beherbergungsgewerbes,  
-  
-  
- Gartenbaubetriebe und 
- Tankstellen  

ausgeschlossen. 
 
2.    
   Abs. 2 BauNVO, 19 Abs. 4 BauNVO) 

 
2.1  
2.1.1 

RZ) 0
 

 
2.1.2 Im festgesetzten allgemeinen Wohngebiet 

 Satz 1 BauNVO 
 

 
2.2  
2.2.1 

Festsetzung der oberen Bezugspunkte. er baulichen Anlagen 
wird durch Festsetzung der maximalen Trauf-  

 
2.2.2 in dem festgesetzten allgemeinen Wohngebiet wird mit maximal 4,00m 

er 
Dachhaut mit dem aufstrebenden traufseitigen Mauerwerk. Die festgesetzte 
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3. ZUM ANPFLANZEN UND 
N SOWIE RN 

25a und 25b BauGB) 
 

3.1 Mit Erhaltungsgeboten festgesetzte 

   
 

3.2   
I sind innerhalb der festgesetzten  zum 
Anpflan  und sonstigen Bepflanzungen auf 38,6 m2 
folgende heimische, standortgerechte (Weissdorn (Crataegus monogyna 
und Crataegus laevigata) und Schwarzer Holunder (Sambusus L.)) anzupflanzen. 

 
3.3   

D lichen Plangeltungsbereich ist 2 
durch die Anpflanzung von weiteren  (Prunus spinosa) zu 
erweitern. In den der Hecke sind Sal-Weiden (Salix 
caprea) anzupflanzen. 

 
 

III.  HE BAUVORSCHRIFTEN 
  Abs. 1 und 3 LBauO M-V) 
 
1.  
 86 Abs. 1 Nr. 1 LBauO M-V)  
 
1.1   
 
1.1.1 In dem festgesetzten allgemeinen Wohngebiet sind die her als symmetrische 

Sattel-, -  sowie 

aus 
Stehfalzblechen Reflektierende Deckungsmaterialien sind nicht z  

 
1.1.2 In dem festgesetzten Wohngebiet Teilgebiet WA 1 sind Dachneigungen von 30 bis 45 

allgemeinen Wohngebiet Teilgebiet WA 2 und 
innerhalb der Gemeinb Dachneigungen von 10  

 
1.1.3 sind Dachneigungen bis 10 

G  
 
1.1.4 setzungen zur 

Dachneigung und Dacheindeckung nicht.  
Deckungsmaterialien sind ausgeschlossen. 

 
1.2.   
 
1.2.1 - oder Klinkerfassaden oder einer 

Kombination aus beiden Baustoffen ndere Materialien wie Holz oder 
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1.2.2 Anbauten, 
 - und 

  
 
1.3. WERBEANLAGEN 
 

Werbeanlagen sind nur an der  Werbeanlagen nur als 

m z nd keine selbstleuchtenden We  
 

2.  
 M-V)  

 
Die Anzahl der Stellp
Garagen und Carports sind auf die Anzahl der Stellp

  
 

3. 

GESTALTUNG UND H NFRIEDUNGEN 
 M-V)  

 
3.1  EINFRIEDUNGEN  
 
  bis zu 

einer maximalen 1,00 m 
ante der angrenze

 
 

3.2  
 

Innerhalb des Plangebietes sind Abfa
tonnen, die vom 

 
durch eine Hecke oder durch Einfriedungen, der Sicht zu entziehen. 

 
 
IV.  
   
 
1. BAU- UND KULTURDENKMALE/ BODENDENKMALE 
 

t keine Bau- und 
Kulturdenkmale sowie Bodendenkmale bekannt.  

-V. In diesem Fall ist die Untere 
n. Der Fund und die 

Fundstelle sind bis zum Eintreffen eines Mitarbeiters oder Beauftragten des 
dertem Zustand zu erhalten. 

Entdecker, der Leiter n, die 
den Wert des Fundes erkennen. 
Zugang der Anzeige. 
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V.  HINWEISE 
 
1. BODENSCHUTZ 
 

chlichen Gewa ber ein 
6 des Bundesbodenschutzgesetzes 

genannten Personen sind verpflichtet konkrete Anhaltspunkte 
digen 

unteren Bod rde mitzuteilen. Diese Pflicht gilt bei Baum

Untergrun u
auftragten, Schad

Untersuchungsstellen. 
Sinne des Bundes-Bodenschutzgesetzes (BBodSchG) festgestellt, sind die 

um Schutz des Bodens 
im Land Mecklenburg  Vorpommern [Landesbodenschutzgesetz (LBodSchG) M-V] 

 
 

2. ABFALL- UND KREISLAUFWIRTSCHAFT  
 

hrend der Erdarbe  

informieren. 
Kreislaufwirtschaftsgesetz (KrWG) zur ordnungsg en Entsorgung des 
belasteten Bodenaushubs verpflichtet. 

 
3. MUNITIONSFUNDE 
 

r die 

pflichtig beim Mu
Aufgaben und Technik der Polizei, Brand- und Katastrophenschutz M-V, Graf-York-
Str. 6, 19061 Schwerin, zu erhalten. Ein Auskunftsersuchen wird rechtzeitig vor 
Baubeginn empfohlen. 
 

4. ARTENSCHUTZRECHTLICHE BELANGE 
 

. 2 des 
Bundesnaturschutzgesetzes darf nur im Zeitraum vom 1. Oktober bis zum letzten Tag 
im 
Nachweis durch den Verursac
Brut  

 
5. EXTERNE AUSGLEICHS-  
 

Die festgesetzten externen Ausgleichs- 
rechtsverbindlichem Ursprungsbebauungsplan gelten fort. 

 
6.  -, AUSGLEICHS-  
  
 

Pflanzperiode nach Fertigstellung der gsanlagen vorzunehmen. Durch 
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der Ausgleichs- ichert. 
 

7. NIEDERSCHLAGSWASSERBESEITIGUNG 
 

die Baugr Teilgebiet WA2 (Nr. 2 bis Nr. 5) und das Ba  
Nr. 14 im Teilgebiet WA1 ist die Ableitung des Niederschlags

 x 1,16 unterschreitet 
bzw. erreicht,  Bei einer Inanspruchnahme der 

berschreitungsregelung und einer G als 0,35 sind durch die jeweiligen 
Grun im Teilgebiet WA2 (Nr. 2 bis Nr. 5) und 
des B s Nr. 14 im Teilgebiet WA1 

chige Versickerung des anfallenden Niederschlagswassers zu 
schaffen und dauerhaft zu unterhalten. Die Niederschlagswasserbeseitigung ist in 

durch geeignete Fachp , 
durch Anlage von Mulden oder Verwallungen oder Rigolen unter Beachtung der 

echende 
regeln. notwendige Genehmigungen sind durch den jeweiligen 

/ Bauherrn bei Erfordernis zu 
beantragen. 
 

8.  
 

ig, mit denen unmittelbar bzw. 
mittelbar auf die Bewegung oder die Beschaffenheit des Grundwassers eingewirkt 
wi einen 

ft ebenso 
ntuell notwendige Grundwasserabsenk

zu. 
 
LAU-Anlagen (Lagerung, A

. der AwSV (
Anlagen zum Umgang denden Stoffen) so zu erfolgen, dass eine 

- und  
Anlagen nach AwSV sind  
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Teil 1    

1. Planungsanlass, Planungserfordernis 

re 1  Teil 1 und Teil 2 umgesetzt 
werden soll. Mit dem Bebauungsplan Nr. 014.1  
wurde der erste Teilbereich des Gesamtkonzeptes planungsrechtlich 
vorbereitet und ist bereits realisiert. Die nunmehr 
den 2. Teil des Bebauungsplanes Nr. 014.1 umzusetzen. Das Ziel der Stadt 

innerhalb des Plangebietes. Hierzu wurde eine Standortuntersuchung 
du

Festsetzungen des 
rechtsverbindlichen Bebauungsplanes stehen den erten Zielsetzungen 

rderlich wird. Im wirksamen 

dargestellt. Die Aufstellung des Bebauungsplanes entspricht dem 
 

2. Allgemeines 

2.1 Plangebietes  

Der des Bebauungsplanes Nr. 
014.1  2.Teil 
begrenzt: 
- im Nordosten: durch eine vorhandene Feldhecke und angrenzend  

    
-   
-  durch eine vorhandene Hecke und daran angrenzend das 

Arndtsberg Nr. 7, und Nr. 11, 
- im Westen: durch eine vorhandene Feldhecke. 
 

2,8 ha
Geltungsbereich des Bebauungsplanes befinden sich die 542, 487/1, 
488, 489, 490, 491, 484/2 tw., 492/12 tw., 493/6 tw. und 493/8 tw. der Flur 1 
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Abb. 1: 

,  -DE/M-V 2020 

2.2 Plangrundlage 

Als Plangrundlage der des Bebauungsplanes Nr. 014.1  2.Teil 
dient der amtliche Lage- 

 
Kerstin Siwek Kanalstr. 20, 23970 Wismar mit Stand vom 07.07.2021 mit dem 
Lagebezug ETRS 89. 

2.3 Wesentliche Rechtsgrundlagen 

Der Nr. 014.1  2.Teil 
 liegen folgende wesentliche Rechtsgrundlagen 

zugrunde. 
- Baugesetzbuch in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. November 

2017 (BGBl. I S. 3634)
26. April 2022 (BGBI. I S. 674). 

- 
(Baunutzungsverordnung - BauNVO) in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 21. November 2017 (BGBl. I S. 3786).  

- 
des Planinhaltes (Planzeichenverordnung - PlanZV) vom 18. Dezember 

04. Mai 2017 (BGBl. I S. 1057). 
- Landesbauordnung Mecklenburg-Vorpommern (LBauO M-V) vom 15. 

Oktober 2015 (GVOBl. M-V 2015, S. 344), 
vom 26. Juni 2021 (GVOBl. M-V S. 1033).  

- -Vorpommern (KV M-V) 

er kommunalrechtlicher 
Vorschriften vom 13. Juli 2011 (GVOBl. M-
durch Artikel 1 des Gesetzes vom 23. Juli 2019 (GVOBl. MV S. 467). 
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Schalluntersuchung erforderlich. Diese Schalluntersuchung liegt mit Stand vom 
22.12.2021 vor. verkehrs
und durch den Schienenverkehrs

59/49 innerhalb der Baugrenzen 
im gesamten Plangebiet eingehalten. 

 
Auf diesen Grundlagen wurde 
Auswertung des Stellungnahmeverfahrens erstellt. In Bezug auf die 
Stellungnahmen wurde auf einzelne Anforderungen gesondert eingegangen. 
Die Festsetzungsmethodik hinsichtlich der Baugebiete WA1 und WA2 verbleibt, 
weil im Teilgebiet WA1 die Zahl der Vollgeschosse festgesetzt wird, im 
Teilgebiet WA2 wird aufgrund der Hanglage darauf verzichtet. Im Teilgebiet 

 Souterrain und Kellergeschoss orientiert, um hier 

 

vorgenommen. Hierbei wird auf die Gradiente Bezug genommen und auf das 

Teilgebiet 
, 

Teilgebiet WA2 wird auf die Errichtung eines 
Kellergeschosses bzw. ein Souterrain orientiert. Deshalb wird in diesem 
Zusammenhang auch auf die Zahl der Vollgeschosse verzichtet. Die 

 
 
Ausgleichs- und Ersatzanforderungen ergeben sich nicht. Als Minimierung 

Hinsichtlich der Umweltbelange wurden Abstimmungen mit der unteren 

gung des Heckenbestandes 
hergestellt werden. Artenschutzrechtliche Belange werden unter 

 
 

e 
ebauungsplanes Nr. 014.1 - 1. Teil erfolgt. Die 

erforderliche Ausstattung ist vorzusehen. Der Biofilter beim Abwasserpumpwerk 
 

 
rde wurde durch Erarbeitung eines 

Schallgutachtens gefolgt. Sollten sich im Rahmen des 
Stellungnahmeverfahrens zum Entwurf 
und Festsetzungen ergeben, sind diese im Rahmen einer 

egen. 
 
Als Schwierigkeit stellte sich heraus, dass sich die Katastersituation im 
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Umsetzung der vorliegenden technischen 

beachten. 
w der technischen Planung  
 

die in der immissionsschutzrelevanten Umgebung vorhandenen und nach 
henden Bestandsschutz 

Untersuchungen  
 
Die vorliegende Planung ist mit den Zielen 
und Landesplanung vereinbar.  
 

 
Einarbeitung der 
der Planunterlagen und damit zu keiner erneuten Auslegung der 
Planunterlagen. Das Planverfahren kann mit dem Satzungsbeschluss der 
Stadtvertretung abgeschlossen werden.  

4. me 

4.1 Vorhandene Bebauung und Nutzungen  

Das Plangebiet ist unbebaut 
genutzt. Die Abgrenzung des Plangebietes zur freien Landschaft erfolgt durch 

Heckenstrukturen, die  M-V 
 sind das Plangebiet durch 

Wohnbebauung in Realisierung des Bebauungsplanes Nr. 014.1  1. Teil.  

4.2 Planungsrechtliche Ausgangssituation 

gilt seit dem 30.06.2006 der rechtsverbindliche 
Bebauungsplan Nr. 014.1  

Bebauungsplanes Nr. 014.1  2.Teil uneinge
rechtsverbindliche Bebauungsplan weist ein allgemeines Wohngebiet aus.  

4.3  

. 
osten kann der  

Anbindung des Gebietes an das Stadtzentrum und 
 

4.4 Ver- und Entsorgung 

Schmutzwasserentsorgung befinden si
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selbst ist bisher nicht erschlossen. Ein Anschluss des Plangebietes an die 
- Die 

abzustimmen. 
 

urde der unteren 
Landkreises Nordwestmecklenburg zur Abstimmung vorgelegt. Die 
wasserrechtliche Erlaubnis wurde am 24.04.2023 durc

 
 

das Leitungsnetz der E.DIS AG sichergestellt werden. 
Weges sind Leitungen der E.DIS AG vorhanden. 
 

ungsbereich befinden sich Anlagen und Leitungen der Hanse Gas 
GmbH  vorhandenen Anlagen wurde eine entsprechende 

  
 
Die fernmeldetechnische Versorgung des Plangebietes kann durch die 

 
 

sichergestellt werden. Am Entsorgungs

die geordnete Zu- 
n 

Nordwestmecklenburg. 

5.  

5.1  

Bereits die Ursprungsplanung sah die Ausweisung eines allgemeinen 
sarten vor. Die 

 4 Abs. 3 Nr. 3, Nr. 4 und Nr. 5 
BauNVO, 
wurden ausgeschlossen. Die Umsetzung des Bebauungsplanes soll nunmehr 
mit Blick 
fokussiert werden. Hierzu wurde eine Variantenuntersu

wurde entsprechend der Vorzugsvariante der 
1.  
 

Plangebietes vor. 

wird an die derzeitigen Rahmenbedingungen 
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notwendig. 
 

 
Abb. 2: - Vorzugsvariante,  
 

zudem eine Optimierung der 

Kinderbetreuungseinrichtung wird angestrebt, in der 
Das 

weiterhin in der 
individuellen Eigenheimbau e im 

 
vorha
reduziert. 
 

ecken entbehrlich. Das bereits 
vorhandene und mit dem Teil 1 des Bebauungsplanes Nr. 014.1 realisierte 

aus dem Plangebiet aufzunehmen.  

5.2 Planfestsetzungen 

Gegebenheiten nur wenige 

an Realisierung des Standortes fest, mit dem Ziel, neben der Wohnfunktion 
auch die Errichtung einer Kinderbetreuungseinrichtung 

 
 

Seite 32 von 64



des Bebauungsplanes Nr. 014.1  
 

Planungsstand: Beschlussvorlage Satzung HA 30.05.2023 13 
 

5.2.1 Art der baulichen Nutzung 
 

 
Im Zuge der Pla neben der Beibehaltung der Festsetzung eines 
allgemeinen Wohngebietes 
Sicherung der Kinderbetreuungseinrichtung vorgesehen. 
Kinderbetreuungseinrichtungen sind innerhalb eines allgemeinen Wohngebietes 

verbesserten baulichen Ausnutzbarkeit die Stadt der Ausweisung einer 
 

 
Die Nutzungen werden im Bebauungsplan wie folgt festgesetzt: 

 In dem allgemeinen Wohngebiet mit den Teilgebieten WA 1 und WA 2 sind 
 

-  
- - und 

 
- Anlagen 

Zwecke. 
 

 In dem allgemeinen Wohngebiet mit den Teilgebieten WA1 und WA2 sind die 
 

- Betriebe des Beherbergungsgewerbes,  
- sonsti  
-  
- Gartenbaubetriebe und 
- Tankstellen  

 nicht Bestandteil des Bebauungsplanes und 
somit ausgeschlossen. 
 

de Gewerbebetriebe ebenso 
ausgeschlossen. Dies erfolgt insbesondere zur Klarstellung in Bezug auf die 
ansonsten mit der Novellierung der BauNVO 2017 
von Ferienwohnungen, die hier somit ausgeschlossen werden. Die 
ausnahmsweise zul
insgesamt ausgeschlossen werden, um die angestrebte Wohnnutzung nicht zu 

 
 

5.2.2  
  BauNVO) 

 
nzahl 

 In der festges

Abs. 4 Satz 1 BauNVO bezeichneten Anlagen bis zu einer maximalen GRZ von 
 

 
 Im festgesetzten allgemeinen 
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 Durch die Festsetzung der Bezugspunkte ist die 
. Die Einordnung der 

Teilgebietes WA1 
lassen die 

 
 
 Im Bereich des Teilgebietes WA2 werden die besonderen Anforderungen an 

entweder mit einem Souterrain und einem nutzbaren Kellergeschoss errichtet 
, die gesondert geregelt werden. 

 
 

gleichartige Festsetzungen 
den Bezugspunkt wie Teilgebiet WA1 verzichtet wird.  

 
Unter Bezug auf die  vorhandenen  vorhandene 

 entsprechend 
auszumitteln. Dies kann im Zuge der Bauantrags- und 
Baugenehmigungsverfahren erfolgen. 
dass die Kita nicht oberhalb der nlage der Fahrbahn errichtet wird und 

 

barrierefre wird angesehen. 
 

ird 

meinbedarf ist 
gleich dem 
im DHHN 2016. 
 

5.2.4 
Nebenanlagen 

2 BauGB, 
Ab ) 
 
Bauweise 

 In dem festgesetzten allgemeinen Wohngebiet (Teilgebiete WA1 und WA2) gilt 
die offene Bauweise. 

 
 

 m 
 

 
Die Festsetzung zur offenen Bauweise -Gebiete bleibt bestehen. 
Hinsichtlich der Hausformen sind anstelle von Einzel- 

 

erforderlich, diese ergibt sich durch die festgesetzten Baugrenzen. 
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Aufnahme des ruhenden Verkehrs abgesichert wird. Dies erfolgt durch die 
entsprechende Festsetzung.  

 

 

der Sicht zu entziehen. Am Entsorgungstag bestehen insbesondere an 

. 

5.3  

chenverteilung: 
 

  
 

   12.435,6 

 Allgemeines Wohngebiet WA 1 8.950,8  
 Allgemeines Wohngebiet WA 2 3.484,8 
  
  

3.193,1 3.193,1 

  4.053,5 
  1.811,5 

   1.119,1 

  privat  692,8 

  430,1 

 - und Entsorgung       159,7 

 Gasreglerstation 139,8 
 

 Trafo 19,9 

   6.992,6 

  729,0 

 

   (226,0) 

 davon Weg  (173,0) 

 private  3.653,3 

   (2.435,0) 

  2.610,3 

  (78,0) 

 26.834,5 
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werden (vgl. Oberverwaltungsgericht NRW Urteil 7 D 34/07.NE). Dieser 

 befindet. 
Es sind innerhalb des Plan

 
 

(Anmerkung IO1: Es handelt sich hi

56 dB(A) tags und 48 dB(A) nachts. Der Immissionsort steht dabei 
 Die 

Immissionsgrenzwerte der 16. BImSchV  allgemeine Wohngebiete von 59/49 
dB(A) tags bzw. nachts werden  des Plangebiets sind 
keine Vorkehrungen zum Schutz vor    
 

 

 im 
 

Energiespa

3 
 

NORD Umweltschutz GmbH & Co. KG gesunde Wohn- 
 

 
Die Anforderungen wurden im weiteren Beteiligungsverfahren mit den 

Stellungnahme der unteren Immissio
4 

 
 

Im Rahmen der Aufstellung des Ursprungsbebauungsplanes wurde eine 
Geruchsimmissionsprognose durch ECO-CERT, Stand 30.05.2006, erarbeitet. 
Die Geruchsimmissionsprognose hat die Bewertung der Geruchsimmissionen 
durch die Schweinemast- und Sauenanlage in der 
durch 
Angrenzung an das Plangebiet dargestellt. 
Die Schweinemast- und Sauenanlage wird heute nicht mehr betrieben, so dass 
hiervon keine Geruchsimmissionen auf das Plangebiet einwirken. 
 

 
3 -2. Teil der 

 KG, Stand 22.12.2021, S. 14 
4 
Entwurf vom 25.07.2022 
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Vorpommern (Brandschutz- und Hilfeleistungsgesetz M-V-BrSchG) in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 21. Dezember 2015, ist es Aufgabe der 

Anforderungen des Grundschutzes zur Sicherung der 
 

-
Arbeitsblatt W 405/Februar 2008, dessen Forderungen einzuhalten sind. 
Entsprechende Nachweise sind im Rahmen der nachgelagerten 

 
 

-
 

Im Bereich des Wendehammers sowie am Anbindeknotenpunkt sind jeweils 

vorgesehen, insbesondere auch in Hinsicht auf die geplante Bebauung einer 
Kinder-Tageseinrichtung. Gem. techn. Abstimmung mit dem Zweckverband 

 
ausreichend. 7 
 

 m, im Maximum 
50 m, so dass bei der festgesetzten Breite der privaten Stichwege die 

 
 
Elektroenergieversorgung 
Die Elektroenergieversorgung erfolgt durch die E.DIS AG. Die Anforderungen 
an die Elektroenergieversorgung werden im laufenden Aufstellungsverfahren 
abgestimmt. Dabei wird auf die Zielsetzungen der Nachhaltigkeitsstrategie 
verwiesen. Im Rahmen der technischen Planung sind die erforderlichen 

e notwendigen 
hat der 

 
 
Gasversorgung 

Anforderungen an die Nachhaltigkeitsstrategie. Die Anforderungen und 

Planverfahren mit der Travenetz GmbH werden die detaillierten Vorgaben im 
Rahmen der technischen Planung und Vorbereitung umgesetzt. Der 

GmbH eine Gasversorgung nicht realisiert. 
 
Telekommunikationsversorgung 

angeschlossen. Im Rahmen der technischen Planung sind die erforderlichen 

 

 
7 -
Ingenieurgemeinschaft STORM , S. 15 
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durch Anlage von Mulden oder Verwallungen oder Rigolen unter Beachtung der 

 Hierf

  
 

bestehenden Regelungen zur Beseitigung des Niederschlagswassers 
r  

Die anfallenden Mehrmengen sind detailliert zu betrachten.8

 
9.2.8  

denen unmittelbar bzw. mittelbar auf die Bewegung oder die Beschaffenheit 

Wasserhaushaltsgesetzes (WHG) einen Monat vor Baubeginn bei der unteren 

 
 
LAU-
Stoffen) haben auf der Grundlage de

- 
e 

anzuzeigen. 
 

9 

geltende Rechtslage hingewiesen.  

10. Umweltbelange  Auswirkungen auf die Umwelt 

D des Bebauungsplanes 

aufgestellt. Eine Ausgleichsverpflichtung besteht daher im beschleunigten 
Verfahren nicht. Es besteht jedoch das Erfordernis, die Planauswirkungen auf 

- und 
 

hten und die Vereinbarkeit mit den 
Zielen des Naturschutzes, Artenschutzes und der Landschaftspflege 
herzustellen. 
Eingang in die Bewertung der Umweltbelange finden die Ergebnisse der 
schalltechnischen Untersuchung von 
KG, Stand 22.12.2021, die vorliegenden Erkenntnisse aus der technischen 

- und 

 
8 Ingenieurgemeinschaft STORM Stellungnahme vom 15.05.2023 per E-Mail 
9  vom 
25.07.2022 
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Entsorgungsanlagen, eigene Erhebungen zum natu
Auswirkungen auf die vorhandenen 
die rechtsverbindliche 014.1, 2. Teil, 1. 

 
 
Schutzgut Mensch 

- und Schienenverkehr) erneut ermittelt und beurteilt. Die 

werden soll, darzulegen. Im Ergebnis wird im Gutachten dargestellt, dass keine 
 

 
Di
durch die vorhandenen und genehmigten Windenergieanlagen und die und 

-Planes Nr. 008 bewertet. 
 Berechnungen (theoretisch 

Weges. Aufgrund der vorhandenen Prognoseunsicherheiten und die ohnehin 
einzuhaltenden Schutzanforderungen an der vorhandenen Wohnbebauung 

der vorhandenen Wohnnutzung innerhalb des festgesetzten 
allgemeinen Wohngebietes am Arndtsberg und der geplanten Wohnnutzung am 

m von 55 dB(A) vor. 
 

- 
und Sauenanlage die hinsichtlich auftretender Geruchsemissionen im Rahmen 

Schweinemast- und Sauenanlage wird heute nicht mehr betrieben und wurde 

Plangebiet einwirken. 
 

Umgebung werden durch das Vorhaben nicht erwartet. Gesunde Wohn- und 
 

 
 

Das Plangebiet befindet sich in unmittelbarer Angrenzung an den bebauten 

Erweiterung des vorhandenen Wohnstandortes dar. 
014.1, 2. Teil wird auf der Grundlage der 

rechtsverbindlichen 014.1, 2. Teil 
aufgestellt. 

selbst wurden bisher keine 
Versiegelungen vorgenommen. Innerhalb des Plangebietes sind durch geplante 
Herstellung von Verkehrsanlagen und Wegen sowie durch die Vorbereitung von 
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erung des Bebauungsplanes Nr. 014.1. 2. Teil werden die bereits 

handelt sich mit der Planung um eine Nachverdichtung und die 
 die Ausstattung 

 

mit der 
 

 
Mit der Entwicklung und Verdichtung der bereits planungsrechtlich vorbereiteten 

in unmittelbarer Angrenzung an den bebauten Siedlungsbereich wird die 

 
 
Schutzgut Wasser 

Grundwasserneubildung hat. Aufgrund der Bedecktheit des Grundwasserleiters 
ist Der Schutz des Grundwassers ist durch 
die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften sicherzustellen. Die vorgesehene 

 
 
Die anstehende

Versickerung von Niederschlagswasser 
ungeeignet. 10. Die 
Niederschlagswasserbeseitigung ist entsprechend der technischen Planung 
vorgesehen. Es erfolgt die Ableitung des anfallenden Niederschlagswassers in 

- 
des bereits realisierten Bebauungsplanes Nr. 014.1 - 1. Teil. Die 
wasserrechtlic
liegt vor. 
 
Das Schutzgut Wasser wird im Ergebnis voraussichtlich nicht erheblich 

 
 
Schutzgut Klima und Luft 

Die 

Frischluftentstehungsgebiet, da nur geringer Bewuchs vorhanden ist. Die 
kann bei Ausnutzung 

nachteilige Auswirkungen auf das Schutzgut Klima und Luft haben. Durch die 

Auswirkungen auf das Lokalklima der Umgebung sind bei Umsetzung der 
Planung nicht zu erwarten. P

 
10 -
Ingenieurgemeinschaft STORM  
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die Sicherung der westlich gelegenen Ausgleichs- 
014.1, 2. Teil aus.  

erwarten. 
 
Schutzgut Tiere/Pflanzen 

014.1-1. Teil und Nr. 
014.1-2. Teil wurden die Ausgleichs- und Ersatzanforderungen ermittelt. Nach 

Sinne des Gesetzes als ausgeglichen angesehen werden. Mit der Realisierung 
014.1, 2. Teil ergeben sich keine 

usgleichs-  
 

zugrunde gelegt. Das Plangebiet befindet sich in Siedlungsrandlage und ist 
durch Feldhecken zur offenen Landschaft hin begrenzt. Es handelt sich um 

verbindlicher Bebauungsplan besteht.  
 

 
 
Die erforderlichen Ausgleichs- den 
Bebauungsplanes Nr. 014.1  sind bilanziert 
worden und stellen sich wie folgt dar: 
-  2. Teil mit der 
 . 
-  2. Teil mit 
 - oder 
 
 ngriffen im 
 Zusammenhang mit dem Bebauungsplan Nr. 014.1  1. Teil zugeordnet. 
 
 im Zusammenhang mit dem Bebauungsplan Nr. 014.1  2. Teil 
 zugeordnet. 
-  m2) au 1 

. 
 
Aus dem Ursprungsplanverfahren zur Aufstellung des Bebauungsplanes sind 

wird eine Plandokumentation genutzt. Die Auswirkungen auf die 
planfestgesetzte Hecke werden dargestellt. Es ergeben sich Reduzierungen im 

en ist eine 

n 
den R , innerhalb des Plangebietes, kompensiert.  
 
Der rechtsverbindliche Bebauungsplan  textliche Festsetzung: 
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In der Planzeichnung ist die Hecke ist mit Erhaltungsgeboten umgrenzt und als 
Schutzobjekt im Sinne des Naturschutzrechts gekennzeichnet.  
 
Beurteilung der vorhandenen Hecken 
Unter 

Schutzstatus unterliegen. Geht man von dem rechtsverbindlichen 
Bebauungsplan aus, so liegen diese 

anderen das angrenzende lockere Einzelhausgebiet. Hinzu kommt die im Osten 
h 

-Lebensraumtypen in 
Mecklenburg-

die freie Landschaft grenzen. 
 

 
Abb. 3: Ausschnitt rechtsverbindlicher Bebauungsplan Nr. 014.1 - 2. Teil 
 

n mit der Zweckbestimmung 
ist eine private 

angren  mit der Zweckbestimmung Wiese ist jetzt als 
Allgemeines Wohngebiet (WA2) geplant. Anstelle WA6 
ist eine   
geplant. Die restlichen aus der Satzung stammenden WA-  (WA5 und 
WA7) 
Zweckbestimmung Saum/Hecke verringert). 

Bei den 
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ein Parkplatz hinzu (
Parkplatz). Insgesamt sind 17% 
vorgesehen (siehe nachfolgende Tabelle). 
 

 
Bebauungsplan Nr. 014.1  2. Teil  

 
Bebauungsplan Nr. 014.1  2. Teil  

 
 m2  m2 

WA-   
(GRZ 0,25) 

11.900,00m2  WA-  12.435,60 m2 

  
 (GRZ 

0,5) 

3.193,10 m2 

RRB 1.600,00 m2   
 3.400,00 m2  4.053,50 m2 

Ver- und 
en 

100,00 m2 Ver- und 
 

    159,70 m2 

Gesamt 17.000,00 m2 Gesamt 19.841,90 
(ca. 17% mehr) 

 
Im Rahmen verbindlichen Bebauungsplanes zeigte 

 
 
Im Ber 2) und des 

2

Plang
eine Zufahrt gepl 2 

der Strauchhecke und ca. 8 m2 
entfernt werden. Hierbei kann es zur Entnahme von Lebensraum und Nahrung 

n 
 

0 
platziert werden. Der Eingriff der Baustellenzufahrt 

2 
ein.  
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Abb. 4 Ausschnitt aus der Bebauungsplanes Nr. 014.1- 2.Teil mit Darstellung 
der Heckenstrukturen (rot umrandet) 
 

davon auszugehen, dass ein Eingriff in die Siedlungshecke aus heimischen 

verbindlichen Satzung. Um die Hecke 
, ist  der an 

ist zwischen 
Zaun und Hecke ein 1,00 m breiter Pufferbereich vorgesehen, welcher als 

. D

gesamten Eingriffs 2.  
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Abb. 5: Darstellung des Eingriffs  
 
Insgesamt werden 282,50 m2 (224,5 m2 Siedlungshecke aus heimischen 

und 58 m2 
nicht 

Hecken und deren eventuellen Auswirkung auf die Fauna auszugleichen, sollen 
 

 
: 

und sonstigen Bepflanzungen auf 38,6 m2 folgende heimische, 
(Crataegus monogyna und Crataegus 

laevigata) und Schwarzer Holunder (Sambusus L.)) anzupflanzen. 
 

: 
2 durch die Anpflanzung 

(Prunus spinosa) zu erweitern. In den 
-Weiden (Salix caprea) 

anzupflanzen. 
 

 (gelb umrandet) 
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Abb. 6:  
 
Schutzgut Landschaftsbild 
Das Plangebiet befindet sich am nord
der Stadt . Das Landschaftsbild des Bereiches wird durch die 
vorhandenen baulichen Anlagen des Wohngebietes am Arndtsberg und durch 
die daran  Die gesetzlich 
g durch die Umsetzung der Planung nicht 

ie geplanten der allgemeinen Wohngebiete und der 
 gliedern 

landschaftliche Bild ein. Die alten enden  sind von der 
geplanten Bebauung nicht betroffen. 

bereits realisierten 1. Bauabschnittes 

das Teilgebiet 
 

 
Schutzgut Kultur- und  
Im Rahmen 

- und Kulturdenkmale sowie 
Bodendenkmale bekannt oder wurden im 
Planverfahren bekannt gegeben. 
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TEIL 2 Ausfertigung    

1.  

Bebauungsplan Nr. 
014.1  wurde 
durch die Stadtvertretung der Stadt am 
.................................................. gebilligt. 
 
 

     (Siegel) 
 
 

 
Stephan Korn 

 der Stadt  
 

2. Arbeitsvermerke 

Aufgestellt durch das 
 

 
Rudolf-Breitscheid-  

 
Telefon 0 38 81 / 71 05  0 
Telefax 0 38 81 / 71 05  50  
pbm.mahnel.gvm@t-online.de 
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